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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §37 Abs5;

ZustG §25;

Rechtssatz

Die Zustellung eines Bescheides, mit dem eine gemäß § 37 Abs. 5 VStG wegen einer Verwaltungsübertretung

eingehobene vorläu9ge Sicherheit für verfallen erklärt wurde, darf schon deswegen nicht im Wege der ö;entlichen

Bekanntmachung erfolgen, weil § 25 Zustellgesetz in einem Strafverfahren nicht zur Anwendung kommt.
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